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/Übersetzung aus dem Litauischen/
Anhang 1 zu der
Beschreibung des Verfahrens für die Gewährung und Auszahlung der Ankunftspauschale an die aus dem Ausland angeworbenen Arbeitnehmer

(Antragsformular für die Gewährung der Ankunftspauschale an die aus dem Ausland angeworbenen Arbeitnehmer gemäß Artikel 481 Absatz 1 des Arbeitsgesetzes der Republik Litauen)

_______________________________________________________________________
(Vorname, Nachname, Personenkennzeichen)
_______________________________________________________________
(Tel., E-Mail-Adresse)

Arbeitsvermittlungsdienst beim Ministerium für soziale Sicherheit und Arbeit der Republik Litauen 
Abteilung für Maßnahmenorganisation
4. Abteilung für Maßnahmenorganisation

ANTRAG
AUF GEWÄHRUNG DER ANKUNFTSPAUSCHALE AN DIE AUS DEM AUSLAND ANGEWORBENEN ARBEITNEHMER GEMÄSS ARTIKEL 481 ABSATZ 1 DES ARBEITSGESETZES DER REPUBLIK LITAUEN
am____ ____________________ 20___ 
____________
(Ort)

Hiermit beantrage ich die Ankunftspauschale an die aus dem Ausland angeworbenen Arbeitnehmer gemäß Artikel 481 Absatz 1 des Arbeitsgesetzes der Republik Litauen (im weiteren – Pauschale) und bitte sie an mein Bankkonto zu überweisen:

	



bei einem in Litauen ansässigen Kredit-, Zahlungs- oder E-Geld-Institut; 
(meine Kontonummer (20 Zeichen)        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



oder

	



bei einem im Ausland ansässigen Kredit-, Zahlungs- oder E-Geld-Institut.
(meine aktuelle Bankverbindung):
Internationale Bankkontonummer (IBAN)*
(maximal 34 Zeichen, einschließlich des zweistelligen Ländercodes)*
	
	



SWIFT-Code (BIC) des Kredit- oder Zahlungsinstituts im Ausland**
	



Land, in dem ich das Bankkonto habe**
	



Name des Kredit- oder Zahlungsinstituts im Ausland**
	



ICH ERKLÄRE, dass ich alle für den Erhalt der Pauschale gemäß Artikel 481 Absatz 1 des Arbeitsgesetzes nötigen Anforderungen erfülle (bitte mit X vermerken, welche Anforderungen erfüllt sind):  

	
	1. Ich habe im Jahr 2022 oder in den späteren Jahren meinen ständigen Wohnsitz in Litauen gemäß Artikel 4 des Einkommensteuergesetzes der Republik Litauen und erfülle mindestens eine der unten genannten Anforderungen (Sie müssen alle nachstehenden Bedingungen ankreuzen, die Sie erfüllen):

	
	
	1.1. ich bin eine natürliche Person und habe im betreffenden Steuerzeitraum meinen ständigen Wohnsitz in Litauen;

	
	
	1.2. ich bin eine natürliche Person und der Schwerpunkt meiner persönlichen, sozialen oder wirtschaftlichen Interessen befindet sich im betreffenden Steuerzeitraum vorwiegend in Litauen und nicht im Ausland;

	
	
	1.3. ich bin eine natürliche Person und ich halte mich im betreffenden Steuerzeitraum ununterbrochen oder mit Unterbrechungen mindestens 183 Tage oder länger in Litauen auf. Die Berechnungsmodalitäten für die Frist von 183 Tagen werden von der Regierung der Republik Litauen oder einer von ihr beauftragten Behörde festgelegt;

	
	
	1.4. ich bin eine natürliche Person und ich halte mich in zwei aufeinander folgenden Steuerzeiträumen ununterbrochen oder mit Unterbrechungen mindestens 280 Tage oder länger in Litauen auf, und ich habe mich in einem der beiden Steuerzeiträume ununterbrochen oder mit Unterbrechungen mindestens 90 Tage oder länger in Litauen aufgehalten, sofern im Absatz 3 dieses Artikels nichts anderes bestimmt wird. Die Berechnungsmodalitäten für die Fristen von 90 und 280 Tagen werden von der Regierung der Republik Litauen oder einer von ihr beauftragten Behörde festgelegt;

	
	
	1.5. ich bin eine natürliche Person, habe die Staatsbürgerschaft der Republik Litauen und erfülle die im Absatz 1.3 und 1.4 festgelegten Kriterien nicht, aber mein Gehalt gemäß Arbeitsvertrag oder einem anderen dem Wesen nach einem Arbeitsvertrag gleichzustellenden Vertrag wird gezahlt bzw. mein Lebensunterhalt im Ausland wird sichergestellt aus dem staatlichen oder den kommunalen Haushalten in Litauen.

	
	
	

	
	2. . Vor der Verlegung meines ständigen Wohnsitzes nach Litauen hatte ich unmittelbar davor mindestens 5 Kalenderjahre lang, ab 2022 Jahre, keinen ständigen Wohnsitz in Litauen;

	
	
	

	
	3. Ich habe mit dem Arbeitgeber einen unbefristeten Arbeitsvertrag für die Berufstätigkeit auf dem Gebiet der Republik Litauen abgeschlossen (im Fall der Telearbeit für die Berufstätigkeit vom Gebiet der Republik Litauen aus); die vereinbarte Berufstätigkeit zählt zu den Berufen mit hoher Wertschöpfung, in denen in der Republik Litauen Fachkräftemangel herrscht und deren Verzeichnis vom Minister für Wirtschaft und Innovation der Republik Litauen durch die Verordnung Nr. 4-849 vom 30. Juni 2022 „Betreffend die Bestätigung des Verzeichnisses von Berufen mit hoher Wertschöpfung, in denen in der Republik Litauen Fachkräftemangel herrscht“ verabschiedet wurde (die Kopie des Arbeitsvertrags wird beigefügt);

	
	
	

	
	4. Die an mich ausgezahlte Pauschale übersteigt nicht den Höchstbetrag der geringfügigen De-minimis-Beihilfe, das heißt, der Gesamtbetrag der gewährten geringfügigen De-minimis-Beihilfen gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 übersteigt im Zeitraum von drei Steuerjahren nicht den Höchstbetrag von 200 000 (zweihunderttausend) EUR, und für die im Straßengüterverkehr tätigen Empfänger der De-minimis-Beihilfen – den Höchstbetrag von 100 000 (einhunderttausend) EUR.



	ICH ERKLÄRE, dass alle von mir angegebenen Informationen und Daten richtig sind.


	ICH VERPFLICHTE MICH, dem Arbeitsvermittlungsdienst beim Ministerium für soziale Sicherheit und Arbeit der Republik Litauen (im weiteren – Arbeitsvermittlungsdienst) alle angeforderten Informationen und zusätzlichen Dokumente nachzureichen, die für die Gewährung der Pauschale gemäß diesem Antrag relevant sein könnten.

ES IST MIR BEKANNT, dass:
- das Arbeitsvermittlungsdienst das Recht hat, die von mir angegebenen Informationen in den Registern und Informationssystemen staatlicher Einrichtungen der Republik Litauen zu überprüfen;
- im Fall der Feststellung, dass die Leistung aufgrund falsch ausgestellter oder gefälschter Dokumente oder aufgrund bewusst falscher oder unterlassener Angaben ausgezahlt wurde, kann der Betrag der ausgezahlten Leistung auf Beschluss des Direktors der Abteilung für Maßnahmenorganisation der Arbeitsverwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften der Republik Litauen von mir oder anderen Personen zurückgefordert werden, durch deren Verschulden falsche Dokumente oder Informationen ausgestellt oder übermittelt wurden.;

	- das Arbeitsvermittlungsdienst die zur Identifizierung der antragstellenden Person (Vorname (-n), Nachname (-n), Personenkennzeichen) und für die Entscheidung über die Gewährung der Pauschale (Erfüllung der Anforderungen gemäß Artikel 481 Absatz 1 des Arbeitsgesetzes) nötigen Informationen unter Beachtung geltender Vorschriften aus den Registern und Informationssystemen staatlicher Einrichtungen, welche in der vom Leiter der Kundendienstabteilung erlassenen Beschreibung und in den Bestimmungen über das Informationssystem des Arbeitsvermittlungsdienstes genannt sind, erhält bzw. an sie übermittelt;
- alle von mir im Antrag angegebenen Daten und die Informationen über die positive oder negative Entscheidung zur Gewährung der Pauschale vom Arbeitsvermittlungsdienst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung 10 Jahre lang verarbeitet werden;
- ich das Recht auf die Einsicht in die verarbeiteten Daten zu meiner Person habe, weiterhin das Recht auf die Berichtigung, Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) und Einschränkung der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (abgesehen von ihrer Speicherung), wenn bei ihrer Verarbeitung die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung nicht eingehalten werden; darüber hinaus steht mir das Recht zu auf Datenübertragbarkeit und auf Widerspruch gegen die Verarbeitung meiner Daten (zur Geltendmachung der Rechte ist eine schriftliche Bitte oder ein Antrag an den Verantwortlichen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu stellen: Arbeitsvermittlungsdienst, A. Vivulskio 13, LT-03162, Vilnius, Eintragsnummer im Register juridischer Personen: 190766619);
- im Fall einer Verletzung der Verarbeitung personenbezogener Daten eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: Nationale Datenschutzbehörde (L. Sapiegos 17, Vilnius, Tel. +370 5 271 28 04, +370 5 279 1445, E-Mail: ada@ada.lt) eingelegt oder eine Klage beim zuständigen Gericht gemäß geltenden Rechtsvorschriften erhoben werden kann;
- meine Daten können an andere staatliche und kommunale Institutionen und Institutionen weitergegeben werden, die nicht in der Beschreibung aufgeführt sind, um die in Rechtsakten festgelegten Funktionen zu erfüllen, vorbehaltlich der in der Verordnung (EU) 2016 festgelegten Kriterien für die rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten. 679 und das durch diese Verordnung festgelegte Verfahren.



ANLAGEN:
1.	Kopie des unbefristeten Arbeitsvertrags, _____ Seite (-n).
2.	Bescheinigung des Arbeitgebers über das durchschnittliche Bruttomonatsgehalt, berechnet für den Zeitraum von sechs Monaten ab der Einstellung aufgrund des unbefristeten Arbeitsvertrags, _____ Seite (-n).
3.	Bescheinigung des Arbeitgebers über das durchschnittliche Bruttomonatsgehalt des Arbeitnehmers im vergangenen Kalenderjahr (vor der Einstellung der antragstellenden Person), _____ Seite (-n).



	
	
	

	
	
	(Unterschrift)
	(Vorname und Nachname)




__________________

* Pflichtfelder, wenn Sie die Pauschale auf Ihr Bankkonto im Ausland (alle Länder) überwiesen bekommen möchten.
** Auszufüllen nur in dem Fall, wenn Sie den Betrag der Pauschale auf das Bankkonto in einem Land überwiesen bekommen möchten, das nicht zum Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) gehört. Zum SEPA-Raum gehören alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, darüber hinaus Norwegen, Island, Liechtenstein, Schweiz, San Marino, Monaco und Andorra.
 
